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Ortstagung Berlin 
 

des Deutschen Arbeitsgerichtsverband e.V. 
 

in Kooperation mit dem 

Berliner Freundes- und Förderkreis Arbeitsrecht Gestern–Heute–Morgen e.V. 

 

Einladung zur Diskussionsveranstaltung  

 

Meinungsfreiheit im Arbeitsverhältnis und 

Äußerungen in sozialen Medien 
 

am Mittwoch, 8. Oktober 2025, 18.00 bis 20.00 Uhr 

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg, Saal 334, 

Magdeburger Platz 1, 10785 Berlin 

 

Meinungsäußerungen in sozialen Medien können Anlass für Abmahnungen 

oder Kündigungen sein. Wie weit reicht demgegenüber die Meinungsfreiheit? 

Wo liegen die Grenzen zwischen geschütztem Privatleben und 

arbeitsvertraglichen Pflichten? Was sind die dogmatischen Grundlagen und 

welche praktischen Probleme stellen sich hier? Im Rahmen einer Ortstagung 

des Deutschen Arbeitsgerichtsverbandes in Zusammenarbeit mit dem 

Freundes- und Förderkreis Arbeitsrecht Gestern-Heute-Morgen e.V. wollen wir 

diese Fragen im Dialog von Richterschaft und Anwaltschaft erörtern.  
 

 Hierzu führen für die Richterschaft Dr. Merve Sürücü und 

Dr. Thomas Pahlen vom Arbeitsgericht Berlin ein 
 

 Weiter stellen Rechtsanwältin Sandra Kunze und Rechtsanwalt 

Prof. Dr. Robert von Steinau-Steinrück die anwaltliche Perspektive dar.  
 

Es besteht Gelegenheit zum Austausch, auch vor Ort im Anschluss an die 

Veranstaltung.  
 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.  
 

Bescheinigungen über die Teilnahme gemäß § 15 FAO können erteilt werden.  


